
Stadt  Luckenwalde 

 

15.9.2020 / 
- SWU-Ausschuss

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
(Präsentation BBE Handelsberatung) 

6.10.2020 Stadtverordnetenversammlung Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

3.11.2020 – 8.12.2020 Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange  

22.10.2020 - 22.12.2020 Öffentliche Auslegung (online / Rathaus) 

26.11.2020 Präsentation für Vorstand Stadtmarketing 
e.V. 

10.12.2020 Videokonferenz (Stadtmarketing e.V.) für 
Mitglieder und Händler 

Stadt Luckenwalde, Stadtplanungsamt, Ekkehard Buß, 16.03.2021 

Anlage 2 zur Niederschrift des
13. SWU vom 16.03.2021
öffentlich



Stadt  Luckenwalde 

EHZK 2010 Fortschreibung 2020 

2010 2020 

1 x A-Zentrum 1 x A-Zentrum 

3 x B-Zentrum 1 x B-Zentrum, 1 x C-Zentrum 

2 Ergänzungsstandorte 3 Ergänzungsstandorte 

7 Nahversorgungslagen 5 Nahversorgungslagen (4 Neue) 

Vergleich 2010 /2020 (I) - Zentrenstruktur 

Stadt  Luckenwalde 
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Stadt  Luckenwalde 

EHZK 2010 Fortschreibung 2020 

Vergleich 2010 /2020 (II) - Zentrenstruktur 
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Stadt  Luckenwalde 

EHZK 2010 Fortschreibung 2020 

Vergleich 2010 /2020 (III) – A-Zentrum Innenstadt 
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Stadt  Luckenwalde 

Vergleich 2010 /2020 (IV) – B-Zentrum Käthe-Kollwitz-Straße 

EHZK 2010 Fortschreibung 2020 
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Beschränkung zentrenrelevanter Sortimente in den Ergänzungsstandorten 

Stadt  Luckenwalde 
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Stadt  Luckenwalde 

Beteiligung November / Dezember 2020 (I) 

Stellungnahme Auswertung Änderung 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Bei Neuplanung für die Ergänzungsstandorte 
sollten zentrenrelevante Sortimente 
ausgeschlossen werden 

Hinweis für nachfolgende Bebauungsplan-
verfahren 

Nein 

LK Teltow-Fläming: 
Einheitliche Datenbasen (Bevölkerungs-
entwicklung) sollten verwendet werden 

Es werden einheitlich die Daten der Stadt 
Luckenwalde verwendet 

Nein 

LK Teltow-Fläming, Stadtmarketing e.V.: 
Hinweis auf geschlossenen Sportfachmarkt am 
Boulevard 

Erfolgte nach Bestandserhebung, Text wird aber 
geändert 

Ja 

IHK Potsdam: 
Einzelhandels –und Zentrenkonzept wird der 
überragenden Bedeutung der Innenstadt nicht 
gerecht 

Auffassung wird nicht geteilt, absolute und 
relative Entwicklung des A-Zentrums widerlegt 
diese Auffassung 

Nein 

IHK Potsdam: 
Luckenwalder Nachbarschaftsläden sind nicht 
erforderlich 

Kleine Läden sind nicht entbehrlich, aber auch 
keine Konkurrenz für die zentralen 
Versorgungsbereiche 

Nein 

IHK Potsdam: 
Aktiveres Agieren der Kommune erforderlich Gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt 

sind weiter erforderlich, aber nicht Bestandteil des 
Konzepts. Konzept gibt den rechtlichen Rahmen. 

Nein 
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Stadt  Luckenwalde 

Beteiligung November / Dezember 2020 (II) 

Stellungnahme Auswertung Änderung 
Stadtmarketing e.V.: 
Hinweise zu Veränderungen gegenüber der 
Bestandsaufnahme (siehe auch oben) 

Werden berücksichtigt. Ja 

Stadtmarketing e.V.: 
Bereich um die Weinbergstraßen sollte in die 
zentralen Versorgungsbereiche einbezogen 
werden. 
(Ähnliche Frage in der Videokonferenz um 
Bereich Haag / Dreiecksplatz) 

Der Bereich entspricht von der Nutzungsprägung 
und der städtebaulichen Funktionalität weder 
dem A- noch dem B-Zentrum. Die Ausdehnung des 
zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt ist für 
die Größe der Stadt bereits sehr umfassend, eine 
weitere Einbindung von Streulagen im 
Randbereich gefährdet deren rechtssichere 
Abgrenzung 

Nein 

Fazit: Keine Änderungen an der Zentrenfestlegung und an den Handlungs- 
empfehlungen gegenüber dem Entwurf. Änderungen / Korrekturen im  
Erläuterungsteil 
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Stadt  Luckenwalde 

§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB – Definition zentraler Versorgungsbereiche ermöglicht die Berücksichtigung
der Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche als planungsrechtlicher Belang
(Siehe auch § 1 Abs. 11 BauGB – städtebauliche Konzepte als planungsrechtlicher Belang)

Planungsrechtliche Wirkungen des Konzeptes  (I) 
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Stadt  Luckenwalde 

§ 9 Abs. 2a BauGB – Zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche können auf der
Basis eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts insbesondere außerhalb dieser Bereiche bestimmte
Arten der baulichen Nutzung, welche der Zentrenentwicklung schaden,  im Bebauungsplan ausgeschlossen
werden.

Planungsrechtliche Wirkungen des Konzeptes  (II) 
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Stadt  Luckenwalde 

§ 34 Abs. 3 BauGB – Vorhaben außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche müssen im Zweifelsfall
im Rahmen einer Auswirkungsanalyse ihre „Zentrenunschädlichkeit“ nachweisen.  Das gilt auch für
Vorhaben in anderen Gemeinden!

Planungsrechtliche Wirkungen des Konzeptes  (III) 

Stadt Luckenwalde, Stadtplanungsamt, Ekkehard Buß, 16.03.2021 
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